(Name des Vereins, Logo) 
Vereinbarung über eine ehrenamtliche Tätigkeit

Zwischen

(Name des Vereins)
(Anschrift des Vereins) 
Vertreten durch (Vorname Name)
- Im Folgenden „Verein“ genannt - 

und 

(Vorname und Name der/s Ehrenamtlichen)
(Anschrift der/s Ehrenamtlichen)
- Im Folgenden „Ehrenamtliche/r“ genannt - 

wird Folgendes vereinbart:

Präambel
Diese Vereinbarung dient als Grundlage für die Zusammenarbeit zwischen der/dem
Ehrenamtlichen und dem Verein. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Die Tätigkeit des/der Ehrenamtlichen im Rahmen dieser Vereinbarung wird nicht zu Erwerbszwecken ausgeübt, sondern dient dem Gemeinwohl. Diese Vereinbarung legt die gegenseitigen Aufgaben sowie Rechte und Pflichten fest, um Klarheit zu schaffen und Missverständnisse zu vermeiden.

Einsatzbereich und -ort
……………… (Vorname Name) ist für …………………… (Name Verein) als Ehrenamtliche/r im Bereich …………………………… tätig. 
Der Einsatzort ist …………….

Art und Umfang der Tätigkeit
Die ehrenamtliche Tätigkeit umfasst circa ……… Stunden pro Tag/Woche/Monat und beginnt ab dem …………….. 
Die Tätigkeiten werden unentgeltlich übernommen.
Zu den Aufgaben im Rahmen der ehrenamtlichen Tätigkeit gehören: 

….
….
….




Beendigung der ehrenamtlichen Tätigkeit 
	Beide Parteien können den Vertrag ordentlich kündigen. Die Kündigungsfrist beträgt vier Wochen. Der Vertrag kann auch in beiderseitigem Einvernehmen mit kürzerer Frist aufgehoben werden. Die Kündigung bedarf der Schriftform. Eine Frist entfällt, wenn ein wichtiger Grund eine fristlose Kündigung rechtfertigt. 

Aufwandsentschädigung (bitte zutreffende Passagen auswählen)

Der/Die Ehrenamtliche erhält keine Aufwandsentschädigung. 

Oder

Der/Die Ehrenamtliche erhält eine Aufwandsentschädigung in Form einer monatlichen Pauschale in Höhe von _________ € oder einer einmaligen Zahlung in Höhe von _________ € (max. 960 € jährlich, sog. Ehrenamtspauschale).[footnoteRef:1] [1:  Die/der Ehrenamtliche wird darauf hingewiesen, dass Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten gemäß § 3 Nr. 26a EStG nur bis zur Höhe von derzeit 960 € im Kalenderjahr steuer- und sozialversicherungsfrei sind. Sollte die/der Ehrenamtliche eine weitere Tätigkeit im Sinne § 3 Nr. 26a EStG bei einer anderen gemeinnützigen Organisation aufnehmen, ist dies unverzüglich dem Verein mitzuteilen.
Für den Fall, dass der/ die Ehrenamtliche eine Aufwandsentschädigung im Rahmen der Übungsleiterpauschale (bis zu 3.300 € jährlich) erhält, wird darauf hingewiesen, dass der erhaltene Betrag im Lohnsteuerjahresausgleich angegeben werden muss. Außerdem bestätigt der/ die Ehrenamtliche, dass die Steuerbefreiung nicht bereits in einem anderen Dienst- oder Auftragsverhältnis berücksichtigt worden ist oder berücksichtigt wird.
] 


Ggf.: Der/Die Ehrenamtliche hat einen Anspruch auf die Erstattung von Auslagen, die im Zuge der Tätigkeit entstehen und die nach den Umständen für erforderlich gehalten werden können (z. B. Fahrtkosten, Telefonkosten). Hierzu sind die entsprechenden Belege einzureichen. Unkosten, die durch die freiwillige Tätigkeit entstehen, können nur nach vorheriger Absprache mit der zuständigen Ansprechperson erstattet werden.


Die Aufwandsentschädigung (und ggf. Auslagenerstattungen) wird
☐ auf folgendes Konto überwiesen:
	Name des Kontoinhabers ………………………………………………………
	Name des Kreditinstituts…………………………………………………………
	IBAN…………………………………………………………………………………
	BIC…………………………………………………………………………………………
Oder

☐ in bar ausgezahlt.



Pflichten der/des Ehrenamtlichen
Erfüllung der Aufgaben nach bestem Wissen und Gewissen
Einhaltung von Sicherheits- und Hygienebestimmungen
frühestmögliche Meldung von Abwesenheiten 
Meldung von Konflikten, Risiken oder Unfällen 
sorgsame Nutzung von Arbeitsmitteln und Ressourcen
Zusammenarbeit mit Teammitgliedern, Vorgesetzten und anderen Ehrenamtlichen
Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses (bei Tätigkeiten mit Kindern/ Jugendlichen) 

Pflichten der Einsatzstelle
· Konkrete Aufgabenbeschreibung
· Einführung in das Arbeitsfeld 
· Begleitung der freiwilligen Tätigkeit durch eine feste Ansprechperson 
· Fürsorgepflicht gegenüber dem/der Ehrenamtlichen (sichere Arbeitsumgebung, Schutz vor unangemessenen Risiken) 
· Einhaltung der geltenden Datenschutzbestimmungen und vertrauliche Behandlung aller personenbezogenen Daten 

Haftung/Versicherungsschutz 
Während der ehrenamtlichen Tätigkeit ist der/die Ehrenamtliche über den Verein unfall- und haftpflichtversichert. 
Der/die Ehrenamtliche haftet dem Verein nur für Schäden, die er/sie vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat. Im Übrigen haftet der/die Ehrenamtliche nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Schweigepflicht und Datenschutz
Die/Der Ehrenamtliche verpflichtet sich, über betriebliche sowie über alle vertraulichen Angelegenheiten und Vorgänge, die ihm in Ausübung seiner ehrenamtlichen Tätigkeit anvertraut oder sonst wie bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren. Verletzungen dieser Verschwiegenheitsklausel können zu Schadensersatzforderungen und zur Kündigung des Vertrages führen.


____________________________	___________________________
Ort, Datum		Ort, Datum

____________________________	                     ____________________________
Verein 		                     Ehrenamtliche/r Mitarbeiter/in 
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